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KURIER
Alles Gute für die Zukunft
Der 1. November 1978 sollte Jürgen Scharnweber prägen, war  
es sein Dienstbeginn in Dömitz - auf und für die Festung.

In den ersten Jahren seiner Tätigkeit arbeitete er eng mit seinem 
Vater zusammen und übernahm knapp acht Jahre später, am 
1. Januar 1986, die Leitung des Festungsmuseums. Stets galt 
sein Augenmerk dem Erhalt der vorhandenen Resourcen und 
der Vervollständigung der geschichtlichen Dokumentation zu 
Dömitz und seiner Festung.

Ihm ist es gelungen, eine beeindruckende Sammlung zeit-
geschichtlicher Unterlagen und Fotografien zusammenzu- 
stellen. Das umfangreiche Wissen kam nicht nur den zahl- 
reichen Besuchern bei den Führungen zu Gute. Auch seine  

MitarbeiterInnen konnten aus seinen Wissensschatz Interessantes 
für die eigene Tätigkeit entnehmen.

Zu Fragen über Dömitz und die Festung war Jürgen Scharnweber 
in seiner gesamten Zeit um keine Antwort verlegen.

Nun ließ er sein Arbeitsleben hinter sich. Es zeigt, dass ein Ab-
schied immer mit Wehmut verbunden ist, auch wenn man sich 
lange darauf gefreut hat.

Der Bürgermeister, Reinhold Suhrau, dankte ihm für seine Tä-
tigkeit. Für den nun beginnenden Lebensabschnitt wünschte er 
ihm alles Gute und dass sich seine persönlichen Vorstellung er-
füllen mögen.

 Foto: … Pansch
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Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Neu Kaliß
Bebauungsplan Nr. 06 „Sondergebiet Freiflächen-Photovoltaikanlage Alte Papierfabrik“ in Neu Kaliß, Gebiet zwischen 
Bahnhofstraße und der Straße Am Deich, Neu Kaliß - Bekanntmachung der Genehmigung gemäß § 10 (3) BauGB

Auf der Sitzung der Gemeindevertretung Neu Kaliß am 09.12.2020 wur-
den die im Rahmen der Auslegung in der Zeit vom 19.10.2020 bis zum 
20.11.2020 eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie der 
beteiligten Behörden und Träger öffentlicher Belange zu den Unterlagen 
Planteil A und B sowie Begründung Planungsstand August 2020, der 
FFF-1-Verträglichkeitsvorprüfung vom 20.07.2020 und der Artenschutz-
fachliche Beitrag vom 24.07.2020 zum o. g. Satzungsverfahren geprüft 
und gegeneinander und untereinander gerecht abgewogen. Die Einwender 
wurden vom Abwägungsergebnis benachrichtigt.

Die Mitglieder der Gemeindevertretung beschlossen am 09.12.2020 den 
Bebauungsplan Nr. Bebauungsplan Nr. 06 „Sondergebiet Freiflächen-
Photovoltaikanlage Alte Papierfabrik“ in Neu Kaliß - Planstand August 
2020 gemäß § 10 BauGB in der aktuellen Fassung als Satzung. Die 
Begründung wurde gebilligt.

Der Geltungsbereich des B-Planes Nr. 06 „Sondergebiet Freiflächen-
Photovoltaikanlage Alte Papierfabrik“ in Neu Kaliß ist aus dem beige-
fügten Übersichtsplan ersichtlich. Er umfasst das Gebiet zwischen der 
Bahnhofstraße und der Straße Am Deich, Gemarkung Neu Kaliß, Flur 2, 
Flurstück 17/1 und teilweise 80/1 sowie eine Teilfläche der Bahnhofstraße. 
Die Fläche ist ca. 15.000 m2 groß.

Der B-Plan Nr. 06 „Sondergebiet Freiflächen-Photovoltaikanlage Alte 
Papierfabrik“ in Neu Kaliß bedurfte der Genehmigung der höheren Ver-
waltungsbehörde, da die Gemeinde Neu Kaliß keinen rechtswirksamen 
Flächennutzungsplan besitzt. Die Genehmigung wurde am 02.02.2021 
unter dem AZ BP 200016 mit einer Auflage zur Ausfertigung des Ausle-
gungsexemplars erteilt. Die Auflage wurde abgearbeitet. Die Genehmi-
gung kann daher zur Erlangung der Rechtskraft bekannt gegeben werden.

Die Bekanntmachung der Genehmigung und Verkündung der B-Plan 
Nr. 06 „Sondergebiet Freiflächen-Photovoltaikanlage Alte Papierfabrik“ 
in Neu Kaliß ist mit Ablauf des Erscheinungstages des amtlichen Be-
kanntmachungsblattes des Amtes Dömitz-Malliß „Amtskurier“ bewirkt.

Der Bebauungsplan Nr. 06 „Sondergebiet Freiflächen-Photovoltaikanlage 
Alte Papierfabrik“ in Neu Kaliß in der genehmigten Fassung mit der 
Planzeichnung Teil A und dem Textteil B, die Begründung einschließlich 
Umweltbericht, dem Artenschutzfachbeitrag und den umweltrelevanten 
Stellungnahmen sowie die zusammenfassende Erklärung können im Amt 
Dörritz-Malliß, FB Bau und Friedhof, Slüterplatz 6, 19303 Dörritz, zur 
allgemeinen Information während der Dienststunden zu

Montag 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr;
Dienstag 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr;

13:00 Uhr bis 17:30 Uhr
Donnerstag 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr;

13:00 Uhr bis 15:30 Uhr
Freitag 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

eingesehen und über deren Inhalt Auskunft verlangt werden.

Eine Verletzung der in § 214 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formfehler ist unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung schriftlich unter Darlegung des die Verletzung oder den 
Mangel begründenden Sachverhaltes gegenüber der Stadt Dömitz geltend 
gemacht worden sind (§215 BauGB). Es wird auf die Bestimmungen des § 
5 Abs. 5 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern hingewiesen.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 Abs. 4 BauGB über 
die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für 
die Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch diese Satzung und 
über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.

Geltungsbereich des B-Plan Nr. 06 „Sondergebiet Freiflächen-Pho-
tovoltaikanlage Alte Papierfabrik“ in Neu Kaliß


